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Bearbeiter: DI Mark Thaller 

 

 

BerichterstatterIn: …………………………………… 

 

Graz, 18.06.2015 

 

 
 
Bericht an den Gemeinderat 
 

GZ: A 10/8 - 065172-2014-0002 

 

Betreff:  Mobilitätsvertrag  

Bebauungsplan 17.18.0 Triester Straße – Wagramer Weg 

 

 

1. Ausgangslage 
 

Das Planungsareal des Bebauungsplanes 17.18.0 Triester Straße – Wagramer Weg (Entwurf) liegt 

östlich der Triester Straße und nördlich der Brauerei Puntigam. Das im Bebauungsplangebiet geplan-

te Projekt trägt derzeit die Bezeichnung „Brauquartier“. Das Projekt „Brauquartier“ sieht die Errich-

tung von Wohnungen, Büroräumen, Geschäftsräumen sowie Räumen für einen Kindergarten vor. Die 

Möglichkeit der Errichtung einer Park & Ride – Anlage mit bis zu 185 Pkw-Stellplätzen auf den Be-

bauungsplanflächen ist im Bebauungsplan vorgesehen. 

 

Um eine von den Bauwerbern gewünschte Reduktion des laut Bebauungsplan üblicherweise vorge-

schriebenen Stellplatzschlüssels zu ermöglichen, erklärten sich die Bauwerber bereit im Untersu-

chungsgebiet unterstützende Mobilitätsmaßnahmen umzusetzen. Für die Regelung und Festlegung 

dieser Mobilitätsmaßnahmen wurde der gegenständliche Mobilitätsvertrag zum Bebauungsplan 

17.18.0 Triester Straße - Wagramer Weg erstellt, welcher von den Projektwerbern sowie der Stadt 

Graz zu unterzeichnen ist. Aus Sicht des Verkehrs ist durch die gute Lage zum öffentlichen Verkehr 

sowie die allgemeinen Rahmenbedingungen diese Vorgehensweise sinnvoll und führt zudem zu einer 

geringeren künftigen Verkehrsbelastung aus den Flächen des Bebauungsplangebietes. 

 

 

 

2. Inhalt des Mobilitätsvertrags 
 

Durch den Mobilitätsvertrag für das Projekt „Brauquartier“ werden die im Bebauungsplan 17.18.0 

Triester Straße – Wagramer Weg angeführten Mobilitätsmaßnahmen geregelt. 

 

Die durchzuführenden Maßnahmen sind in Kapitel IV angeführt. Die seitens der Projektwerber 

durchzuführenden und zu finanzierenden Maßnahmen reichen von der Bereitstellung von Geh- und 

Radwegverbindungen über das Angebot von Infrastruktur für „car sharing“ sowie für Lademöglichkei-

ten für e-Fahrzeuge bis hin zur Durchführung von Mobilitätsberatung (inkl. Infopaket  und Zuzahlung 

zu ÖV-Karten). Die Grundstückseigentümer verpflichten sich zum Umbau des für die Anbindung er-

forderlichen Knotenpunktes Triester Straße - Wagramer Weg.  

 

In dem gemeinsam mit dem Kaufvertrag der Grundstücke erstellten Optionsvertrag ist die Durchbin-

dung des Wagramer Weges von der Triester Straße bis zur Herrgottwiesgasse angeführt. 
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In einem zusätzlich von der Abteilung für Immobilien (A8/4) zu erstellenden Vertrag wird die im Mo-

bilitätsvertrag in Kapitel IV angeführte Errichtung von Durchwegungen für FußgängerInnen und Rad-

fahrerInnen durch die Projektwerber und die anschließende Abtretung an die Stadt Graz bzw. Gestat-

tung einer Dienstbarkeit eingehend geregelt. Die Flächenvorsorge für die künftige Errichtung eines 

zweiten Straßenbahngleises ist ebenfalls enthalten. 

 

 

 

 

Aufgrund des vorstehenden Berichtes stellt der Ausschuss für Verkehr den 

 

Antrag 
 

 

der Gemeinderat möge beschließen: 

 

1. Vorstehender Bericht wird genehmigt. 

2. Dem in Beilage /1 befindlichen Mobilitätsvertrag, der einen integrierenden Bestandteil des ge-
genständlichen Berichtes bildet, wird die Zustimmung erteilt.  

 

 

 

Der Bearbeiter Der Abteilungsvorstand  

in der Abteilung für Verkehrsplanung: der Abteilung für Verkehrsplanung: 

 
DI Mark Thaller DI Martin Kroißenbrunner 
elektronisch gefertigt elektronisch gefertigt 
 

 

 

 

Der Stadtbaudirektor: 

 
DI Mag. Bertram Werle 

elektronisch gefertigt 
 

 

Der Stadtsenatsreferent für Verkehr: 

 
Mag. (FH) Mario Eustacchio 

elektronisch gefertigt 
 

 

 

 
Beilage: 
 /1 Mobilitätsvertrag  
  Abgeschlossen zwischen den Projektwerbern beim Bebauungsplan 17.18.0 und der Stadt Graz 
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Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit ……………… Stimmen angenommen/abgelehnt/ unter-

brochen in der Sitzung des Ausschusses für Verkehr 

am ....................................................... 

 
 
 
 

Der Vorsitzende:                                                                                                               Die Schriftführerin: 
 
 
 

 

Abänderungs-/Zusatzantrag:  

 

 

 

 

Der Antrag wurde in der heutigen   öffentlichen  nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung 

 bei Anwesenheit von …… GemeinderätInnen 

 einstimmig   mehrheitlich (mit …… Stimmen /…… Gegenstimmen) angenommen. 

 Beschlussdetails siehe Beiblatt 

Graz, am ………………….  

  

Der/die Schriftführerin: 

 

 

 

 

 

Signiert von Thaller Mark                                             
   

Zertifikat
CN=Thaller Mark,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT   
                                                         
      

Datum/Zeit 2015-06-10T10:13:54+02:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
http://egov2.graz.gv.at/pdf-as 
verifiziert werden.

Signiert von Kroißenbrunner Martin                                    
   

Zertifikat
CN=Kroißenbrunner Martin,O=Magistrat Graz,L=Graz,        
ST=Styria,C=AT                                           
      

Datum/Zeit 2015-06-10T10:17:07+02:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
http://egov2.graz.gv.at/pdf-as 
verifiziert werden.

http://egov2.graz.gv.at/pdf-as
http://egov2.graz.gv.at/pdf-as
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